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Vereinsordnung des Angelsportvereins Steinbach 1981 e.V. 
 

Version 2023-01-17 
 

In dieser Vereinsordnung wird eine für alle Vereinsmitglieder verbindliche, die 

Vereinssatzung ergänzende Vorgehensweise bei bestimmten Sachverhalten 

festgelegt. 
 

Ergänzungen, Änderungen oder Streichungen können jederzeit durch gültigen 

Vorstandsbeschluss erfolgen. Davon ausgenommen sind gültige Beschlüsse der 
Generalversammlung. Die Aktualisierung der Vereinsordnung erfolgt durch den 

Schriftführer des Vereins unter Bezugnahme auf den jeweiligen Vorstandsbeschluss 

unter Vergabe einer neuen Ausgabe-Nr. 
 

 
 

Die Vereinsordnung regelt nachfolgende Punkte: 
 

I. Geburtstage 
II. Nutzung von Vereinseigentum 
III. Aufwandentschädigungen 
IV. Mitarbeit bei Arbeitseinsätzen 
V. Vereinsunterlagen 
VI. Interne fischereibetreffende Festlegungen 

VII. Beiträge / Beitragsfreistellung 

VIII. Beiträge / Beitragsfreistellung 

IX. Aufnahme neuer aktiver Mitglieder 
X. Jugendfischer im Verein 
XI. Sonstiges 

 
 

I. Geburtstage, 
 

Alle Mitglieder erhalten zum 50., 60., 70. Geburtstag und danach alle 5 Jahre ein 
Präsent vom Verein, entsprechend einem Wert von ca. 20 Euro. 

 
 

II. Private Nutzung von Vereinseigentum 
 

a. Nutzung von Hütte und Grundstück im Borntal 
 

1 Das Grundstück im Borntal sowie die darauf befindliche Hütte sollen der 
Aktivierung und Unterstützung des Vereinslebens dienen. 

 

2 Die Hütte liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Störung der Umwelt 
durch Lärm, Unrat o.ä. ist zu vermeiden. Im Teich besteht absolutes 

Badeverbot. 
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3 Die Hüttennutzung bedarf einer Genehmigung durch den Vorstand. 

Ein Rechtsanspruch auf Nutzung besteht nicht. Die Nutzung der Hütte 

erfolgt auf eigene Verantwortung. 

 

Der ASV Steinbach übernimmt für Sach- oder Personenschäden keinerlei 
Haftung. 

 

4. Vorrang hat immer eine vereinsbedingte Nutzung. 
 

Sonstige Nutzungen, an der überwiegend Mitglieder des Vereins teilnehmen, 
sind kostenfrei. 

 

Für Nutzungen von Vereinsmitgliedern aus privaten Anlässen ist eine Pauschale 

von 20,00 € zu zahlen. Darin enthalten sind eventuelle Heizkosten und Kosten 

für Diesel/Benzin. 
 

5. Jeder Nutzer hat die Hütte gereinigt und aufgeräumt zu hinterlassen. Abfall 
darf in der Hütte und auf dem Gelände nicht hinterlassen werden. 

 

Eventuell entstehende Schäden muss der Nutzer umgehend beheben. 
Ansonsten veranlasst der Verein die Schadensbehebung auf dessen Kosten. 

 

b. Ausleihen von Vereinseigentum 
Vereinsgeräte können  nach Genehmigung durch den 1. oder 2. Vorsitzenden 

ausgeliehen werden. Die Geräte sind in gereinigtem und einwandfreiem Zustand 

zurückzugeben. Dabei eintretende Schäden sind anzuzeigen und in voller Höhe vom 

Ausleiher zu ersetzen. Der Verein übernimmt keinerlei Haftung für die Geräte. 
 

Sonderfall Festzelt: 
 

Auf Antrag eines Steinbacher Vereins kann das Festzelt gegen eine Gebühr von 100 

€ ausgeliehen werden. Für die Dorfgemeinschaft ist die Ausleihe kostenfrei. 

Der Aufstellungsort muss Steinbach sein. Bei der Aufstellung und dem Abbau 

muss mindestens ein Mitglied des ASV anwesend sein. Während der 
Ausleihung aufgetretene Schäden muss der Ausleiher auf seine Kosten 

beheben. Ein entsprechender Ausleihvertrag ist zu unterzeichnen. 
 
 

III. Aufwandsentschädigungen 
 

Grundsätzlich zahlt der Verein für von Mitgliedern zur Verfügung gestellte 

Gerätschaften bzw. Aufwände keine Entschädigung.  
Über Aufwandsentschädigungen für im Auftrag des Vereins durchgeführte 

Sonderaufgaben entscheidet die Vorstandschaft. 
 

Nachgewiesene, berechtigte Ausgaben werden erstattet. 
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IV. Mitarbeit bei Arbeitseinsätzen 
 

Aktive Mitglieder des Vereins haben jährlich 12 Arbeitsstunden zu entrichten (GV 
04.02.1995). 
Aktive Mitglieder sind ab Vollendung des 65. Lebensjahres vom 
Arbeitsstundennachweis befreit. Über Ausnahmen entscheidet die Vorstandschaft. 

 

Ehrenamtliche Helfer sind seit 2005 automatisch durch die gesetzliche 

Unfallversicherung  geschützt, wenn sie für einen Verein aktiv sind, und zwar 

unabhängig davon, ob sie Vereinsmitglieder sind oder nicht. 
 
 

V. Vereinsunterlagen 
 

Vereinsunterlagen müssen bei Beendigung einer Funktion in der Vorstandschaft an 

den Nachfolger geordnet und lückenlos übergeben werden. 
 
 

VI. Interne fischereibetreffende Festlegungen 
 

Voraussetzung zum Angeln an vereinseigenen Gewässern ist ein gültiger 
Jahresfischereischein. Passive Mitglieder und Gastangler sind in Begleitung eines 

aktiven Mitgliedes angelberechtigt. Es gelten die jeweils gültigen Preise für Fische 

und Rutengeld im Aushang am Vereinsweiher. 
 

a. Angeln am Hauptgewässer (Vereinsweiher im Hahnweilertal) 
 

Es dürfen maximal 3 Handruten verwendet werden. Die Fangquote für Forellen ist 
auf 10 Fische pro Angeltag begrenzt. 

 

Während der vom Verein veranstalteten Gemeinschaftsfischen müssen die 

jeweiligen Ausschreibungen strikt befolgt werden. 
 

Während der Gemeinschaftsangeln kann, auf entsprechenden Beschluss der 
Vorstandschaft, die übliche Begrenzung auf 10 Forellen entfallen. 

 

Gewertet werden als Tagessieg die jeweils höchsten Fanggewichte (gesamt). Der 
Tagessieger erhält 1 Punkt. Bei den nachfolgenden Platzierungen  steigt die 

Punktzahl um je 1 Punkt. Vereinsmeister wird, wer aus beiden Angelwettbewerben 

die geringste Punktzahl erreicht (Platzzifferregel). Bei Punktgleichheit entscheidet 
das höhere Gesamtgewicht. 

 

 

b. Angeln an den Bachläufen 
 

Es dürfen pro Mitglied 3 Forellen jährlich gefangen werden. Geangelt werden darf nur 
mit einem 5er Haken oder größer ohne Widerhaken. Untermassige Fische sind, 
sofern unverletzt, vorsichtig zurück zu setzen. (VOSI 22.03.1987) Die Bäche sind vom 

15. Oktober bis zum 15. März geschlossen. 
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c. Verschiedenes 
 

Fische aus fremden Gewässern dürfen ohne Genehmigung des Vorstandes nicht 
eingesetzt werden. 

 

Das Gewässer ist nach Besatzmaßnahmen vom Datum des Besatzes in der Regel 
für zwei Wochen für das Angeln gesperrt. Ausnahmen bestimmt der Vorstand. 

 

Im Allgemeinen gelten die Gesetze, Mindestmaße und Schonzeiten des 

Landesfischereigesetzes für Rheinland-Pfalz. Nur unverletzte untermaßige Fische 

dürfen zurückgesetzt werden. Alle anderen gefangenen Fische sind zu verwerten. 
 

Die gefangenen Fische sollten spätestens 3 Monate nach dem Fangdatum bezahlt werden.  Für 
offen stehende Zahlungen eines Gastanglers ist die jeweilige Begleitperson 
verantwortlich 

 

Jeglicher Fang, mit Ausnahme von Köderfischen, ist in das Fangbuch einzutragen. 
Dies zählt auch für Fische, die kostenfrei sind (z. B. Rapfen oder Barsch). 

 

Streichungen im Fangbuch dürfen generell nur durch den Kassenwart bzw. durch 

den eingeteilten Weiherdienst erfolgen. 
 
 

VIII. Beiträge / Beitragsfreistellung 
 

Die Beiträge werden per Einzugsermächtigung eingezogen. 
 

1.  Der Aktivenbeitrag beträgt für eine Person 20.00 € pro Jahr und für jedes weitere 

aktive Familienmitglied 10.00 €. Der Gesamtbeitrag für eine Familie beträgt 
insgesamt nicht mehr als 40.00 € pro Jahr. 

 

2.  Der Passivenbeitrag beträgt für eine Person 7.00 € pro Jahr. Der Gesamtbeitrag 

für eine Familie beträgt insgesamt nicht mehr als 40.00 € pro Jahr. 
 

3.  Die Aktivierungsgebühr beträgt 200.00 €. Für jedes weitere 

Familienmitglied reduziert sich die Gebühr auf 50.00 €. 
 

4.  Die Aktivierungsgebühr für Mitglieder, welche als Jugendliche bereits passiv 

waren, beträgt 50.00 €. 
 

5.  Als Familie im Sinne des Vereines gelten Eltern und Kinder bis zur 
Vollendung des 21. Lebensjahres. (GV 23.01.2003). 

 

Säumige Zahler werden vom Kassenwart schriftlich gemahnt. Falls erforderlich 
erfolgt ein 2. Mahnschreiben mit Androhung des Vereinsausschlusses zum 31.03.des 
Folgejahres.
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Dem Verein entstehende Mehrkosten wegen falscher bzw. zwischenzeitlich 

geänderter Kontoangaben im Lastschriftverfahren werden dem entsprechenden 

Mitglied auferlegt. 
 
 

IX. Aufnahme neuer aktiver Mitglieder 
 

Mitglied des Vereins kann jede unbescholtene Person werden (Einzelheiten sh. 
Satzung). 

 

Das Neumitglied ist zunächst passives Mitglied. 
 

Über die Wartezeit und Aufnahme für passive Mitglieder, die aktiv werden möchten, 
entscheidet die Vorstandschaft. 

 

Mit der Mitgliedschaft im Verein sind Rechte aber auch Pflichten verbunden. Der 
Verein begegnet grundsätzlich jedem seiner Mitglieder mit Vertrauen, Offenheit und 

Ehrlichkeit. Dies wird auch von den Mitgliedern erwartet. Jedes Mitglied wird den 

Verein positiv begleiten und ihn aktiv unterstützen. Die Teilnahme an den 

Vereinsveranstaltungen ist nicht nur erlaubt, sie ist erwünscht, fördert sie doch das 

gegenseitige Kennenlernen und Verstehen. 
 

Das aktive Vereinsmitglied darf alleine dem Angelsport am Vereinsgewässer 
nachgehen. Das aktive Vereinsmitglied erhält einen Schlüssel zum Kasten an der 
Hütte. In diesem Kasten sind eine Waage und das Fangbuch aufbewahrt. Eigene 

Fänge und die der begleitenden passiven Mitglieder bzw. Gastangler sind vom aktiven 

Mitglied in das Fangbuch einzutragen. Gastangler sind namentlich aufzuführen 
 

Sauberkeit und anständiges Auftreten in der Natur sind für jeden Angler eine 
Selbstverständlichkeit. 

 
 

X. Jugendfischer im Verein 
 

Personen, die das fünfte, aber noch nicht das sechzehnte Lebensjahr vollendet 
haben, können ohne abgelegte Fischereiprüfung an den Vereinsgewässern angeln. 
Es bedarf allerdings der Begleitung eines aktiven Mitgliedes bzw. des Jugendwarts. 

 

Ohne Prüfung darf das Jugendmitglied nur unter direkter Aufsicht und nach 

Anweisung des Betreuers in dessen  direktem Wahrnehmungsbereich mit 1 

Angelrute fischen. 
Nach Ablegung der staatlichen Fischerprüfung kann der Jungangler, der aktives 
Vereinsmitglied ist,  selbständig und ohne Aufsicht eines erwachsenen 

Fischereischeininhabers an den  Gewässern des Vereins fischen 

 

 

XI. Sonstiges 
 


